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§ 6 ArbIG Auskünfte
 ArbIG - Arbeitsinspektionsgesetz 1993

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.04.2021

(1) Wenn es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erforderlich ist, sind die Arbeitsinspektorate berechtigt, von

Erzeugern/Erzeugerinnen und Vertreibern/Vertreiberinnen von Arbeitssto en Auskunft über die Zusammensetzung

dieser Sto e zu verlangen. Erzeuger/innen und Vertreiber/innen von Arbeitssto en sind verp ichtet, diese Auskünfte

den Arbeitsinspektoraten auf deren Verlangen zu erteilen. Handelt es sich um Sto e, die die Gesundheit von

Arbeitnehmern/Arbeitnehmerinnen gefährden, haben die Erzeuger/innen und Vertreiber/innen auf Verlangen des

Arbeitsinspektorates ihre Abnehmer/innen von diesem Umstand in Kenntnis zu setzen.

(2) Wenn es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erforderlich ist, sind die Arbeitsinspektorate berechtigt, von

Erzeugern/Erzeugerinnen und Vertreibern/Vertreiberinnen von Maschinen, Geräten oder deren Teilen oder Zubehör,

für die nach den Rechtsvorschriften Übereinstimmungserklärungen erforderlich sind, Ablichtungen von

Prüfbescheinigungen und von den Übereinstimmungserklärungen zugrundeliegenden technischen Dokumentationen

zu verlangen. Erzeuger/innen und Vertreiber/innen dieser Maschinen, Geräte oder deren Teile oder Zubehör haben

den Arbeitsinspektoraten auf deren Verlangen diese Ablichtungen zu übermitteln sowie die erforderlichen Auskünfte

zu erteilen.

(3) Wenn es zur Wahrnehmung des Arbeitnehmerschutzes erforderlich ist, sind die Arbeitsinspektorate berechtigt, von

akkreditierten Stellen (Zerti zierungsstellen, Prüfstellen und Überwachungsstellen) Ablichtungen von Prüfberichten,

Überwachungsberichten und Aufzeichnungen über Zerti zierungsverfahren zu verlangen. Akkreditierte Stellen sind

verp ichtet, diese Ablichtungen den Arbeitsinspektoraten auf deren Verlangen zu übermitteln sowie die erforderlichen

Auskünfte zu erteilen.

(4) Für die Ablichtung und Übermittlung der Unterlagen gemäß Abs. 2 und 3 gebührt kein Ersatz der Aufwendungen.
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